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            Hort Großsteinberg 

           U N S E R E   H A U S O R D N U N G 

 

Werte Eltern, 

wir begrüßen Sie und Ihr Kind herzlich in unserer Einrichtung. Für den Aufenthalt  

möchten wir Sie mit den wichtigsten Regeln und Verfahrensweisen bekannt machen. 

Die Hausordnung ist für alle Kinder, Eltern, Besucher und Mitarbeiter verbindlich. 

 

Trägerschaft/ Aufnahme 

Der Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Parthenstein. 

Eine Anmeldung erfolgt schriftlich über einen Betreuungsvertrag. Für die schriftliche 

Kündigung dessen besteht eine Frist von 1 Monat. Halten Sie sich unbedingt an die 

vertraglich festgelegten Betreuungsstunden. Bei Änderung von Anschriften, Familien- 

situationen, Telefonnummern und Vollmachten bitte sofort die Einrichtung informieren! 

 Öffnungszeiten unserer Einrichtung:  Montag bis Freitag 

     6.00-8.00 Uhr sowie 11.30-17.00Uhr 

     Ferienbetreuung ganztags 

 

Bringen und Abholen der Kinder 

Die Kinder und die Erzieherinnen begrüßen und verabschieden sich persönlich. 

7.30 Uhr werden die Frühhortkinder in die Schule geschickt. Nach dem Unterricht 

kommen die Kinder selbständig in den Hort und melden sich an. 

Schriftliche Vollmachten Ihrerseits regeln das Abholen, das Nachhause gehen bzw. 

das Busfahren. Kinder unter 12 Jahren sind nicht berechtigt, Geschwisterkinder 

abzuholen! 

 

Aufsichtspflicht 

Die Aufsichtspflicht des Hortes erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes des Kindes 

in unserer Einrichtung einschließlich von Ausflügen. Das Ziel der Aufsichtspflicht besteht darin, 

zu verhindern, dass sich das Kind selbst gefährdet, andere gefährdet oder durch andere 



gefährdet wird. 

Um den Kindern eine freie Wahl ihrer Aktivitäten zu ermöglichen, sind die Kinder 

verpflichtet, sich nach den Regeln des An- und Abmeldens zu richten. 

 

Unfallversicherung 

Die betreuten Kinder sind über die Unfallkasse Sachsen versichert: 

- auf dem direkten Weg von zu Hause zur Einrichtung, 

- auf dem direkten Weg von der Einrichtung nach Hause, 

- während des Aufenthaltes in der Einrichtung, 

- während allen Veranstaltungen der Einrichtung auch außerhalb des Grundstückes. 

Falls nach einem Unfall ein Arzt aufgesucht wird, ist das der Hortleitung unverzüglich 

zu melden. 

 

Haftung 

Für die Garderobe, persönliche Gegenstände und Wertgegenstände, die in die Einrichtung 

mitgebracht werden, übernehmen wir keine Haftung. 

 

Kleidung 

Die Eltern sorgen für wetterentsprechende Kleidung des Kindes, um einen uneingeschränkten 

Aufenthalt im Freien zu gewährleisten. 

Da den Kindern im gesamten Tagesablauf auch Freiraum zum Experimentieren, Basteln, 

Malen und Ausprobieren zur Verfügung steht, ist mit Verschmutzung oder evtl. Beschädigung 

zu rechnen. Dementsprechendes Auswählen der Kleidung ist deshalb sinnvoll. 

 

Krankheiten 

Prinzipiell gehören kranke Kinder nach Hause. Grundsätzlich werden in unserer Einrichtung 

keine Medikamente verabreicht. 

Für lebensnotwendige Notfallmedikamente wird eine Verfahrensweise individuell erarbeitet. 

 

 

  



Gesundheitsvorsorge/ Sonnenschutz 

Sonnenstrahlung macht gute Laune und fördert das Wohlbefinden. 

Zuviel Sonnenstrahlung kann jedoch eine Schädigung der Gesundheit verursachen. 

Deshalb sind uns Schutzmaßnahmen für den Aufenthalt im Freien sehr wichtig: 

- Bitte sorgen Sie für einen leichte Kopfbedeckung. 

- Bitte geben Sie eine Sonnenschutzcreme (mit Namen versehen) im Hort ab. 

  

 

Dokumentation 

Um Feste, Auftritte oder den Hortalltag zu dokumentieren, ist es möglich, dass 

das pädagogische Personal fotografiert und diese Fotos in der Einrichtung aushängt, 

weitergibt oder anderweitig veröffentlicht. Dafür wird eine schriftliche Einverständniserklärung der 

Sorgeberechtigten im Betreuungsvertrag eingeholt. 

 

Sonstige Bestimmungen 

° Die Eltern sind verpflichtet, sich über Aushänge im Hort zu informieren. 

° Bitte Eingangstore und -türen stets geschlossen halten. 

° Das Rauchen ist auf dem Hortgelände nicht gestattet. 

° Das Fotografieren sowie Video- und Tonaufnahmen in unserer Einrichtung 

 sowie auf dem Hortgelände ist für Eltern und abholende Personen nicht erlaubt. 

 

Mit Betreten des Hortgeländes sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet Geräte, welche Bild- 

und/ oder Tonaufnahmen anfertigen und/oder über eine Telefonfunktion verfügen (Mobiltelefone, 

Telefonuhren, Smartwatches etc.) auszuschalten oder einen Schulmodus einzustellen. Das Führen 

von Telefongesprächen oder das Anfertigen von Fotos und Videos ist untersagt. Bei 

Zuwiderhandlungen dürfen die pädagogischen Fachkräfte die Geräte sicherstellen. Diese werden zum 

Betreuungsende den betreffenden Kindern oder Eltern ausgehändigt. 

 

 

        Das Team vom Hort Großsteinberg 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz 
aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können 
sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur 
mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 

folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 

Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 

auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten 

bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem 

Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen 

oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft 

geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 

dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 

geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 

Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 

gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 

notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.   

Stempel der Einrichtung 

Anlage 4
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 

Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 

Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 

nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 

für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 

werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 

Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-

info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 

oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 

auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

� ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 

� ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

� bakterieller Ruhr (Shigellose) 

� Cholera  

� Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird  

� Diphtherie 

� durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

� Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

� infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 

verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur 

für Kindern unter 6 Jahren) 

� Keuchhusten (Pertussis)  

� Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

� Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch 

nicht begonnen wurde) 

� Krätze (Skabies) 

� Masern 

� Meningokokken-Infektionen 

� Mumps 

� Pest 

� Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 

� Typhus oder Paratyphus  

� Windpocken (Varizellen) 

� virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 

Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

� Cholera-Bakterien 

� Diphtherie-Bakterien  

� EHEC-Bakterien 

� Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 

� Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 

Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

� ansteckungsfähige Lungentuberkulose  

� bakterielle Ruhr (Shigellose) 

� Cholera 

� Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 

� Diphtherie 

� durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

� Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 

� Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

� Masern 

� Meningokokken-Infektionen 

� Mumps 

� Pest 

� Typhus oder Paratyphus  

� virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

 



 

  

Elternerklärung  

gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Sächsisches Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der 
Fassung vom 1. Juni 2023* für die Aufnahme des Kindes in eine Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege  

- bei Erstaufnahme 
- bei Änderungen während bestehendem Kitabesuch 

 
*Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, gesundheitliche Beeinträchtigungen des Kindes, die sich in der 
Kindertagesbetreuung auswirken können, der Leitung der Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflegeperson 
mitzuteilen. 
 

Name, Vorname(n)  
 

Geburtsdatum  

Anschrift, 
Telefon-Nr. 

 

 
Erkrankungen/Auffälligkeiten - Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen! 
 
Hiermit wird von den Eltern/Sorgeberechtigten erklärt, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt  
(Datum: �����������..)   
 

 keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Kindes vorliegen, die sich in der Kindertagesbetreuung auswirken 
können oder beachtet werden müssen. 

 folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen/Einschränkungen des o.g. Kindes vorliegen, die sich in der 
Kindertagesbetreuung auswirken können: 
o Chronische Erkrankungen (z. B. Anfallsleiden, Allergien, Diabetes, Herzerkrankungen): 

  ................................................................................................................................................................................  
o Bekannte Unverträglichkeiten (z. B. Unverträglichkeit bestimmter Lebensmittel):  

 ...............................................................................................................................................................................  
o Beeinträchtigungen des Sehens:  ..........................................................................................................................  
o Beeinträchtigungen des Hörens:  ...........................................................................................................................  
o Sprachliche Auffälligkeiten:  ...................................................................................................................................  
o Motorische Auffälligkeiten (Bewegung):  ................................................................................................................  

o Sozial-emotionale Besonderheiten:  ......................................................................................................................  
o Ansteckende Krankheiten/Infektionserkrankungen:  ..............................................................................................  
o Weitere Erkrankungen: ..........................................................................................................................................  

 
Ist für das Kind gegebenenfalls ein besonderer Betreuungsbedarf erforderlich?  

 Ja. Welcher? (bitte benennen)  ...................................................................................................................................  
 Nein  

 
Zusätzliche Hinweise:  ........................................................................................................................................................  
 
Impfstatus 
Zum Nachweis der erfolgten Impfungen/des Impfstatus wird um Vorlage des Impfausweises oder eines ärztlichen 
Nachweises der Impfung(en) gebeten.  

Alternativ:   
Wir erklären, dass wir unsere Zustimmung zu folgenden Schutzimpfungen nicht erteilen: 
 
 ............................................................................................................................................................................................  
 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die o. g. wahrheitsgemäßen Angaben. (Falls nur ein Sorgeberechtigter 
unterschreibt, wird auch das Einverständnis des zweiten Sorgeberechtigten bestätigt oder das alleinige Sorgerecht des 
Unterzeichnenden erklärt.) 
Datum 
 

Unterschrift der Eltern/Sorgeberechtigten 

 

Anlage 4a
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Gemeinde Parthenstein   
mit den Orten 

Grethen, Großsteinberg, Klinga und Pomßen 

Landkreis Leipzig  

 

    

 

 

Anlage 7 

Einverständniserklärung 

zur Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein   

und 

der Grundschule Großsteinberg 

 

Die Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Parthenstein und der 
Grundschule Großsteinberg soll die Vorbereitung auf die Einschulung der Kinder unterstützen. 

 

Hierfür wird es notwendig, dass personenbezogene Daten ihres Kindes ausgetauscht werden. 
Hierzu zählen insbesondere: 

� Nachname, Vorname, 

� Ggf. vorliegende Gesundheitsdaten, 

� Informationen zum Verhalten und zum Entwicklungsstand. 
 

Diese Informationen werden nur kommuniziert, sofern Sie für die Einschulung unmittelbar von 
Bedeutung sind. Die Mitarbeiter der Einrichtungen sind der Geheimhaltung verpflichtet, sodass 
darüber hinaus keine Kommunikation oder die Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt. 

Im Rahmen der Umsetzung der Kooperation kommt es auch dazu, dass die ErzieherInnen 
sowie ggf. die Hortleitung ihr Kind mit Blick auf die Einschulung beobachten und die Ergebnisse 
austauschen. Der Austausch der personenbezogenen Daten dient ausschließlich der 
Vorbereitung der Einschulung. Diese werden nach der Zweckerfüllung gelöscht und in keiner 
Form weiter-verarbeitet. 

Wenn in der gemeinsamen Beratung der ErzieherInnen und LehrerInnen über die 
Lebenssituation meines Kindes in der Familie bezüglich der Einschulung gesprochen wird, 
werde ich in das Gespräch einbezogen. 

Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste und Institutionen 

im Hinblick auf die Einschulung als notwendig erachtet wird, kann dies nur mit meiner 

separaten schriftlichen Einverständniserklärung erfolgen. 
 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung in den beiden Einrichtungen sind: 

Kindertageseinrichtung: KITA-Leitung 

Grundschule Großsteinberg: Schulleitung 

 

  

Name, Vorname, Geburtsdatum des betroffenen Kindes 
 

    
Name, Vorname des Erziehungsberechtigtes       Name, Vorname des Erziehungsberechtigten 
 

               
Datum            Datum  
 
 
___________________________________       ___________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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